
Satzung  

zur 1. Änderung der Satzung der Stadt Beerfelden  

über die Erhebung einer Hundesteuer 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom  
01. April 1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1998 
(GVBl. I S. 562) sowie der §§ 1, 2 und 7 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben 
(KAG) vom 17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Novem-
ber 1998 (GVBl. I S. 405), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beerfelden in 
ihrer Sitzung am 15. Juni 1999 folgende 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer vom 23.02.1999 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des 
 Steuerbescheides fällig, im übrigen sind Jahresbeträge bis 25,56 € am 15.02. und  
  15.08. anteilig fällig, darüber hinausgehende Jahresbeträge sind am 15.02., 15.05., 
 15.08. und 15.11. anteilig fällig. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach Vollendung der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 8 Abs. 2 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
 
Beerfelden, den 15. Juni 1999 
 
 
Der Magistrat der Stadt Beerfelden 
 
 
 
 
Engelter, Bürgermeister 
 


